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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1958

Norm

KFG 1955 §82

StPolO §7 Abs1

StPolO §18 Abs4

Rechtssatz

Beim Abbiegen von einer stark befahrenen Vorrangstraße in einen linksseitigen Feldweg ist auch auf den

nachfolgenden Verkehr besonders zu achten, weil für die nachkommenden Verkehrsteilnehmer ein Überholverbot

gemäß § 16 Abs 4 StPolG nicht gilt und daher auch an sich eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht besteht. Bloßes

Anzeigen der Richtungsänderung und Verminderung der Fahrgeschwindigkeit genügt hier nicht.
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6 Os 442/57
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